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Regierungsratsbeschluss vom 15. Dezember 2015 
 
 
 

Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend „wieviele Leute arbei-
ten für Basel in Bern“ 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Eric Weber dem Regie-
rungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 

„In einer Stellenanzeige vom Kanton BS wird ein Assistent gesucht, mit Arbeitsort Bern. Für die Schwei-

zerische Informationskonferenz (SIK), zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den drei Staats-

ebenen im ICT-Bereich.  

1. Was ist ICT-Bereich? 

2. Welches sind die drei Staatsebenen? Ich dachte immer, es gibt nur zwei Staatsebenen: Kanton und 

Bund. 

3. Wieviele Leute arbeiten für Basel insgesamt in Bern? 

4. Angenommen, der Bürger XY bekommt diese Stelle, bleibt aber in Basel wohnhaft und pendelt täg-

lich nach Bern. Wer bezahlt da die Reisekosten? 

Eric Weber" 

 

 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 

1. Was ist ICT-Bereich? 

 
ICT steht im Bereich Elektronik und Computertechnik für information and communication techno-
logy (Informations- und Kommunikationstechnologie). 

2. Welches sind die drei Staatsebenen? Ich dachte immer, es gibt nur zwei Staatsebenen: 
Kanton und Bund? 

 
Die Schweiz kennt drei Staatsebenen: Gemeinde – Kanton – Bund. 
 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 2/2   

3. Wie viele Leute arbeiten für Basel insgesamt in Bern? 

 
Die Schweizerische Informatikkonferenz (SIK) ist eine eigenständige interkantonale Konferenz im 
Haus der Kantone. Mitglieder sind alle öffentlich-rechtlichen Körperschaften der Schweiz und des 
Fürstentums Liechtenstein. Die Mitarbeitenden sind bei der SIK und nicht bei der kantonalen 
Verwaltung angestellt. Als eine der öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt nahestehende Institution 
unterstützt das Finanzdepartement die SIK lediglich in unterschiedlichen Personalangelegenhei-
ten wie z.B. bei der Publikation einer offenen Stelle. Daneben gibt es eine Mitarbeiterin des Prä-
sidialdepartements, die in ihrer Funktion als Leiterin der Fachstelle „Interessenvertretung in Bun-
desbern“ zeitweise in Bern arbeitet. 

4. Angenommen, der Bürger XY bekommt diese Stelle, bleibt aber in Basel wohnhaft und 
pendelt täglich nach Bern. Wer bezahlt da die Reisekosten? 

 
Wie oben erwähnt, handelt es sich bei den Mitarbeitenden der SIK nicht um Kantonsangestellte. 
Die Anstellungsbedingungen obliegen der SIK. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

      
 
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


